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0 VORWORT

Die für diesen Vertrag verbindliche Version der „Allgemeinen Angebotsbestimmungen, ständigen und 
technischen Vertragsbestimmungen“ (Kurzbezeichnung AVB) des Amtes der NÖ Landesregierung, 
Gruppe Straße für Liefer- und Bauleistungen ist auf der Website 
https://www.noel.gv.at/noe/Ausschreibungen-
Liegenschaften/Allgemeine Vertragsbedingungen Gruppe Strasse.html erhältlich.  

Die Kapitel 1, 3 und 5 der AVB sind Vertragsgrundlage. 

0.1 HINWEIS 

Durch die baulosspezifische Vertragsanpassung in den Kapiteln 2 und 4 kann es vorkommen, dass die 
Nummerierung der Überschriften (Gliederungsnummerierung) nicht immer fortlaufend ist, weil 
nichtzutreffende Überschriften ausgeblendet werden. 

Bei jenen Textpassagen bzw. Absätzen, bei welchen ausgefüllte/markierte Felder  bzw.  bzw. welche 

in schwarzer Schriftfarbe vorhanden sind, gelten ausschließlich diese Textpassagen bzw. Absätze. 

Bei jenen Textpassagen bzw. Absätzen, bei welchen KEINE ausgefüllten/markierten Felder  bzw.  
bzw. welche in hellgrauer Schriftfarbe und durchgestrichen vorhanden sind, GELTEN diese Textpassagen 
bzw. Absätze NICHT. 
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2.3.4 Vertragsstrafe bei Nichterfüllen von Zuschlagskriterien 

Für den Fall des Nichterfüllens einzelner oder mehrerer mit den Zuschlagskriterien bewerteten und vom 
Bieter angebotenen Leistungszusagen (zum Angebotszeitpunkt), werden dem betroffenen Auftragnehmer 
die Vertragsstrafen (siehe Pkt. 4.2.2.3) abgezogen. 
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4 BAULOSSPEZIFISCHE VERTRAGSBESTIMMUNGEN 

4.1 VERTRAGSGRUNDLAGEN UND –REIHENFOLGE 

Die RVS 10.01.11 Ausgabe 2025-10-01 „Besondere rechtliche Vertragsbestimmungen für Bauleistungen 
an Straßen“ sowie die „ständigen und technischen Vertragsbestimmungen“ (Kapitel 3 und 5 der AVB, 
Version: 2025-12-22) des Amtes der NÖ Landesregierung, Gruppe Straße für Liefer- und Bauleistungen 
und alle Unterlagen im Beschaffungsportal sind Vertragsgrundlage. 

Ergeben sich aus dem Vertrag Widersprüche, gelten die Vertragsbestandteile in nachfolgender 
Reihenfolge: 

1. die schriftliche Vereinbarung, durch die der Vertrag zustande gekommen ist (Angebotsannahme, 
Auftragsschreiben, Bestellschein, Auftragsbestätigung, Schluss- und Gegenschlussbrief oder dgl.); 

2. die Baulosspezifische Vertragsbestimmungen (Kapitel 4); 

3. die Technischen Vertragsbestimmungen (Kapitel 5 gem. AVB); 

4. die Ständigen Vertragsbestimmungen (Kapitel 3 gem. AVB); 

5. das Leistungsverzeichnis; 

6. die mit dem Beschaffungsportal übergebenen Pläne, Zeichnungen und Unterlagen mit Ausnahme 
von den Angebots- und Vertragsbestimmungen, den Regelplänen der Abteilung Brückenbau, 
technischen Berichten, Bestandsunterlagen, dem Baulosspezifisches Prüfbuch und den Infoblättern. 
Bei Widersprüchen innerhalb dieser übergebenen Pläne, Zeichnungen und Unterlagen gilt die 
Reihenfolge der Aufzählung im Beschaffungsportal. 

7. die NÖ Planungsgrundlagen der Abteilung Brückenbau; 

8. der technische Bericht u. dgl.; 

9. die Bestandsunterlagen u. dgl. z.B. Brückenbestandspläne 

10. die ÖBV- und ÖGG-Richtlinien sowie die Richtlinien und Vorschriften für das Straßenwesen (RVS) 
technischen Inhaltes; 

11. die Normen technischen Inhaltes; 

12. die ÖNORMEN (Werkvertragsnormen der Serien B 22xx und H 22xx) mit vornormierten 
Vertragsinhalten, die für einzelne Sachgebiete gelten; 

13. die RVS 10.01.11 Ausgabe 2025-10-01; 

14. die ÖNORM B 2110 Ausgabe 2023-05-01; 

15. die ÖNORM B 2111 Ausgabe 2007-05-01; 

16. die sonstigen Richtlinien technischen Inhaltes; 

17. das Baulosspezifisches Prüfbuch und die Infoblätter.  
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Die Umleitungsführung während der Sperre des Baubereiches ist über die L5246 – L5342 – B1 – L5344 – 
L5246 vorgesehen. 

 

Im Baubereich anbindende Verkehrswege: 

-) Betriebszufahrt ÖBB 

-) Feldzufahrten 

-) Feldwegzufahrten 

 

Information ÖBB 

Die durch die Bauarbeiten betroffene ÖBB (Betriebszufahrt im Baufeld) ist nachweislich von den 
Behinderungen bzw. der eingeschränkten Zufahrtsmöglichkeit während des Bauzeitraumes in Kenntnis zu 
setzen. 
 

Information Betriebe/Firmen 

Im Zulaufbereich zum Vorhabens Bereich binden die Betriebe/Firmen „KFC“ sowie eine „JET-Tankstelle“ 
an. Die durch die Bauarbeiten betroffenen Betriebe/Firmen sind nachweislich von den Behinderungen 
während des Bauzeitraumes in Kenntnis zu setzen. 

 

Vorinformation Verkehrsteilnehmer 

Im gegenständlichen Bauvorhaben ist eine Vorinformation der Verkehrsteilnehmer mittels Vorinformat- 
ionstafeln (Größe mind. 150 cm x 100 cm; Anzahl mindestens 2 Stück; Gestaltung und Textierung ist mit 
dem AG abzustimmen sowie Vorentwürfe zur Genehmigung vorzulegen) durchzuführen. Diese sind ggf. 
je nach Bauphase und Verkehrsführung zu adaptieren. Aufstellungsorte sind Baulosbeginn und 
Baulosende. Der Aufstellungszeitraum definiert sich mit mindestens 14 Tagen vor geplanten Baubeginn 
bis Beendigung der vertragsgemäßen Lieferung(en) und Leistung(en). 

 
Der Einbau der bituminösen Deckschichte im Bereich der Landesstraße hat „nahtlos“ (keine Mittelnaht 
zulässig) zu erfolgen. 
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▪ Abtrag bestehende Betonhalbschalen 

▪ Herstellung eines Steinsatzes 

▪ Hinterfüllungen (Steinsatz) 

▪ Entwässerungsmulden profilieren 

▪ Neuversetzung Betonhalbschalen 

▪ Humusierungen 

▪ Provisorische Bankettherstellung 

bei gleichzeitiger oder aufeinander folgender Beschäftigung von Arbeitnehmern mehrerer 
Arbeitgeber. 
 

• Phase 2b – Vorarbeiten (Strm.) 

§90: Lokale Behinderungen, halbseitige Sperre 

o Einrichtung für Umleitungsführung gem. Konzept „Umleitungsführung“ 

 

• Phase 3 – Heißmischgutarbeiten (AN HMG, bzw. deren Subfirmen) 

• Phase 3.1 – Heißmischgutarbeiten; Vorarbeiten 
(Bautag 1) 
§90: Lokale Behinderungen 

o Einrichten der Baustelle inkl. Baustellensicherung bzw. Baustellenabsicherung 
gem. § 90 StVO; (AN Heißmischgut; ggf. AN Frächter) 

o Vorbereitung Baustellenabsicherung § 90 (AN Heißmischgut; ggf. AN Frächter) 
 

• Phase 3.2 – Heißmischgutarbeiten; Asphalteinbau Schadstellen; Binderschichte – 
Fahrtrichtung 1 
(Bautag 2) 
§90: Sperre des Baubereiches 

o Aktivierung Umleitungsführung (AN Heißmischgut; ggf. AN Frächter) 

o Aktivierung Baustellenabsicherung § 90 (AN Heißmischgut; ggf. AN Frächter) 

o Flächenfräsung(en) inkl. wegschaffen des Fräsgutes und Reinigung (AN 

Heißmischgut; ggf. AN Frächter, AN Fräsen, AN Reinigen) 

o Anschlüsse anfräsen inkl. wegschaffen des Fräsgutes und Reinigung (AN 

Heißmischgut; ggf. AN Frächter, AN Fräsen, AN Reinigen) 

o Schadstellenfräsungen inkl. wegschaffen des Fräsgutes (AN Heißmischgut; ggf. AN 

Frächter, AN Fräsen, AN Reinigen) 

▪ Schadstellenaufbau Variante 1: 

• Herstellung Feinplanie (AN Heißmischgut; ggf. AN Frächter) 

• Voranstrich Nahtflanken (AN Heißmischgut) 

• Herstellung Schadstellenauffüllung mittels AC32 binder (AN 

Heißmischgut; ggf. AN Frächter) 

• Rißüberbrückungsvlies (z.B. Solamax Miragrid oder glw.) 

▪ Schadstellenaufbau Variante 2: 

• Rißüberbrückungsvlies (z.B. Solamax Miragrid oder glw.) 

o Spezialreinigen größer 300 bar der Unterlage; (AN Heißmischgut; AN Reinigen) 

o Vorspritzen (pmB) der gereinigten Unterlage; (AN Heißmischgut) 

o Herstellung einer bituminösen Binderschichte inkl. den hierfür erforderlichen 
Nebenarbeiten (Fugenband, etc.); (AN Heißmischgut; ggf. AN Frächter) 

o Herstellung bit. Tragschichten – Zufahrten (AN Heißmischgut; ggf. AN Frächter, AN 

Fräsen, AN Reinigen) 
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• Phase 3.3 – Heißmischgutarbeiten; Asphalteinbau Schadstellen; Binderschichte – 
Fahrtrichtung 2 
(Bautag 3) 
§90: Sperre des Baubereiches 

o Flächenfräsung(en) inkl. wegschaffen des Fräsgutes und Reinigung (AN 

Heißmischgut; ggf. AN Frächter, AN Fräsen, AN Reinigen) 

o Anschlüsse anfräsen inkl. wegschaffen des Fräsgutes und Reinigung (AN 

Heißmischgut; ggf. AN Frächter, AN Fräsen, AN Reinigen) 

o Schadstellenfräsungen inkl. wegschaffen des Fräsgutes (AN Heißmischgut; ggf. AN 

Frächter, AN Fräsen, AN Reinigen) 

▪ Schadstellenaufbau Variante 1: 

• Herstellung Feinplanie (AN Heißmischgut; ggf. AN Frächter) 

• Voranstrich Nahtflanken (AN Heißmischgut) 

• Herstellung Schadstellenauffüllung mittels AC32 binder (AN 

Heißmischgut; ggf. AN Frächter) 

• Rißüberbrückungsvlies (z.B. Solamax Miragrid oder glw.) 

▪ Schadstellenaufbau Variante 2: 

• Rißüberbrückungsvlies (z.B. Solamax Miragrid PGM-G 100/100 
oder glw.) 

o Spezialreinigen größer 300 bar der Unterlage; (AN Heißmischgut; AN Reinigen) 

o Vorspritzen (pmB) der gereinigten Unterlage; (AN Heißmischgut) 

o Herstellung einer bituminösen Binderschichte inkl. den hierfür erforderlichen 
Nebenarbeiten (Fugenband, etc.); (AN Heißmischgut; ggf. AN Frächter) 

o Herstellung bit. Tragschichten – Zufahrten (AN Heißmischgut; ggf. AN Frächter, AN 

Fräsen, AN Reinigen) 

 

• Phase 3.4. – Heißmischgutarbeiten; Asphalteinbau bit. Deckschichte 
(Bautag 4) Nahtloser Einbau der bit. Deckschichte ! 
§90: Sperre des Baubereiches 

o Ggf. Anschlüsse anfräsen inkl. wegschaffen des Fräsgutes und Reinigung (AN 

Heißmischgut; ggf. AN Frächter, AN Fräsen, AN Reinigen) 

o Ggf. Spezialreinigen größer 100 bar (300 bar im Fräsbereich) der Unterlage; (AN 

Heißmischgut; AN Reinigen) 

o Vorspritzen (pmB) der gereinigten Unterlage; (AN Heißmischgut) 

o Herstellung einer bituminösen Deckschichte inkl. den hierfür erforderlichen 
Nebenarbeiten (Fugenband, etc.); (AN Heißmischgut; ggf. AN Frächter) 

o Herstellung bit. Deckschichte – Zufahrten (AN Heißmischgut; ggf. AN Frächter) 

 

• Phase 3.5. – Heißmischgutarbeiten; RESERVETAG 
(Bautag 5) Reserve 
§90: Sperre des Baubereiches 

 

• Phase 3.6 – Heißmischgutarbeiten; Nacharbeiten 
(Bautag 6) 
§90: Lokale Behinderungen 

o Außerbetriebnahme der Umleitungsführung (AN Heißmischgut; ggf. AN Frächter) 

o Außerbetriebnahme Baustellenabsicherung § 90 (AN Heißmischgut; ggf. AN Frächter) 

Räumen der Baustelle inkl. Baustellensicherung bzw. Baustellenabsicherung 
gem. § 90 StVO; (AN Heißmischgut; ggf. AN Frächter) 

o Räumen der Umleitungsführung (AN Heißmischgut; ggf. AN Frächter) 

o Räumen der Baustellenabsicherung § 90 (AN Heißmischgut; ggf. AN Frächter) 
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unter gleichzeitiger oder aufeinander folgender Beschäftigung von Arbeitnehmern mehrerer 
Arbeitgeber. 

 

• Phase 4 - Fertigstellungsarbeiten (Strm.) 
§90: Lokale Behinderungen 

Seitens des NÖ Straßendienstes bzw. der Straßenmeisterei erfolgen: 

o Räumung Umleitungsführung  

o Bankette herstellen bzw. angleichen 

o Sanierung bzw. Tausch schadhafter Straßenausrüstung 

bei gleichzeitiger oder aufeinander folgender Beschäftigung von Arbeitnehmern 
mehrerer Arbeitgeber. 

 

• Phase 5 – Bodenmarkierungen (AN Bodenmarkierung) 

Grundsätzlich wird festhalten, dass die Herstellung der Bodenmarkierungen im o.a. 
Bauvorhaben vollkommen entkoppelt der sonstigen Arbeiten erfolgen und in diesem 
Zusammenhang keine sicherheitstechnischen Überschneidungen gegeben sind. 
§90: Lokale Behinderungen 

Seitens des AN Bodenmarkierung erfolgen: 

o Einrichtung Verkehrssicherung 

o Vormarkierungsarbeiten 

o Linienmarkierung 

o Räumen der Verkehrssicherung 

bei gleichzeitiger oder aufeinander folgender Beschäftigung von Arbeitnehmern 
mehrerer Arbeitgeber. 

 

• Phase 6 – Leitschienenadaptionen (AN Leitschiene) 
Grundsätzlich wird festhalten, dass die Herstellung der Leitschienenadaptionen im o.a. 
Bauvorhaben vollkommen entkoppelt der sonstigen Arbeiten erfolgen und in diesem 
Zusammenhang keine sicherheitstechnischen Überschneidungen gegeben sind. 
§90: Lokale Behinderungen 
Seitens des AN Leitschiene erfolgen: 

o Einrichtung Verkehrssicherung 

o Adaptionen Leitschiene 

o Räumen der Verkehrssicherung 

bei gleichzeitiger oder aufeinander folgender Beschäftigung von Arbeitnehmern 
mehrerer Arbeitgeber. 

 

• Phase 7 – Räumen der Baustelle (Strm.) 
§90: Lokale Behinderungen 
Seitens des NÖ Straßendienstes bzw. der Straßenmeisterei erfolgen: 

Räumen der Baustelle (Baustellensicherung – Baustellenabsicherung); (Strm.) 

bei gleichzeitiger oder aufeinander folgender Beschäftigung von Arbeitnehmern 
mehrerer Arbeitgeber. 

 

Weitere Aufgaben des AN für die an Ihn beauftragten Leistungen welche, sofern keine gesonderten 
Positionen im Leistungsverzeichnis dafür vorgesehen sind, mit den angebotenen Einheitspreisen 
abgegolten sind:  

• Wahrnehmung der Pflichten Baustellenkoordination gem. § 5 BauKG BGBl. I Nr. 37/1999 sowie 
die Pflichten des Projektleiters im Sinne des BauKG gem. §2 Abs.2 der Baustellenkoordination 
gem. BauKG für die 
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o Phase 1  Einrichten der Baustelle  

o Phase 2  Vorarbeiten 

o Phase 3 – Heißmischgutarbeiten 

o Phase 4  Fertigstellungsarbeiten 

o Phase 5  Bodenmarkierungen 

o Phase 6  Leitschienenadaptionen und 

o Phase 7  Räumen der Baustelle  

• Einrichten der Baustellensicherung gem. BauKG (Schwarzes Brett, ...); 

• Einrichten der Baustellenabsicherung gem. §90 StVO, unter Berücksichtigung der Vorgaben 
gem. §90 StVO im Zeitraum der Bauarbeiten bzw. im Zeitraum der Behinderungen; 

• Entfernung von Anrampungen bzw. prov. Anrampungen (siehe auch Bestimmung 
Ebenflächigkeit) nach Maßgabe der festgelegten Arbeitsdurchführung (z.B. Halbseitig); 

• Räumen der Baustellensicherung bzw. Baustellenabsicherung in Absprache mit der 
Straßenmeisterei. 

 

 

4.2.16 Leitungen bzw. Einbauten 

Im Baubereich sind / Freileitungen / Leitschienen / Kanaldeckel / etc. / vorhanden. 

Der AN hat für alle in den Ausschreibungsunterlagen angeführten Freileitungen und Einbauten (Kabeln, 
Wasserleitungen, Gasleitungen, Fernwärmeleitungen, Drainagen, Kanäle u. dgl.) bei den jeweiligen 
Betreibern bzw. Eigentümern die Richtlinien und Vorschriften für Arbeiten im unmittelbaren 
Umgebungsbereich dieser Leitungen bzw. Einbauten einzuholen. Erschwernisse die sich aus der 
Einhaltung dieser Richtlinien und Vorschriften ergeben, sind mit den Einheitspreisen abgegolten. 

Die genaue Lage aller vom AG bekannt gegebenen Leitungen bzw. Einbauten im Baufeld ist gem. 
Pkt. 6.2.8.2 der ÖNORM B 2110, vom AN zu erheben und wird nicht gesondert vergütet. 

Das Umsetzen bzw. Umlegen von Leitungen bzw. Einbauten ist vom AN zeitgerecht und einvernehmlich 
mit den jeweiligen Betreibern bzw. Eigentümern zu veranlassen. 

4.2.16.1 Vergütung der Kosten für die Verlegung von Einbauten 

Die Kosten für die Verlegung oder die Herstellung von Schutzvorrichtungen, für Leitungen bzw. Einbauten, 
die im unmittelbaren Baufeld gelegen sind, werden dem AN vergütet.  

Fällt diese Verpflichtung zur Kostentragung dem Leitungsberechtigten zu, erfolgt die Abwicklung direkt 
zwischen diesem Leitungsberechtigten und dem AN. 

Kosten für Leitungssicherungen bzw. Umlegungen, welche lediglich aufgrund der vom AN gewählten 
Bauabwicklung (z.B. Spundwandsicherung neben einem Kanal) erforderlich werden, trägt der AN. 

4.2.17 Asphaltgranulat/Ausbauasphalt in Asphaltmischgut 

4.2.17.1 Qualitätsklasse Asphalt 

Bei der Zugabe von Asphaltgranulat/Ausbauasphalt zum Asphaltmischgut darf nur 
Asphaltgranulat/Ausbauasphalt der Qualitätsklassen U-A, U-B, B-B, B-C (bis zu 300 mg/kg TM 16PAK, das 
heißt z.B. geringfügiger Teergehalt) verwendet werden. Das daraus hergestellte Asphaltmischgut muss der 
Qualitätsklasse B-B zuordenbar und eindeutig als „Asphaltmischgut B-B“ gekennzeichnet sein (gem. RBV 
und ÖNORM B 3580-Serie). 

4.2.17.2 Konsequenzen bei Nichteinhaltung 

Schichten aus Asphaltmischgut schlechterer Qualitätsklasse (schlechter als B-B) sind durch und auf Kosten 
des AN durch Schichten aus entsprechendem „Asphaltmischgut B-B“ zu ersetzen. Das dabei angefallene 
Material der Qualitätsklasse B-C ist ordnungsgemäß den abfallrechtlichen Bestimmungen zu 
verwerten/entsorgen. Im Falle von angefallenen Material der Qualitätsklasse B-D ist dieses 
ordnungsgemäß entsprechend den abfallrechtlichen Bestimmungen zu verwerten. 

4.2.17.3 Zugabe von Asphaltgranulat/Ausbauasphalt in Asphaltmischgut 

Die RA-Zugabe ist gemäß nachfolgender Tabelle einzuhalten. 
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4.3.13 Baustellengemeinkosten 

Allfällige Kosten für Baustelleneinrichtung und –räumung, Kosten für die Einrichtung und den Abbau von 
Umleitungsführungen, Kosten für die Aufrechterhaltung des Verkehrs, zeitgebundene Kosten, 
zeitgebundene Kosten bei Stillliegezeit sowie allfällige Vor- und Instandhaltungskosten sind in die 
Einheitspreise einzurechnen, sofern für deren Abgeltung keine gesonderten Positionen im 
Leistungsverzeichnis enthalten ist (sind). 

4.3.14 Ebenflächigkeit 

Sämtliche Anschlüsse an bestehende Abgrenzungen (Borde, Rigole, etc.) bzw. Anschlüsse an andere bit. 
befestigte Flächen (Anbindungen Straßen, Wege, etc.) welche im Baubereich liegen, sind so herzustellen, 
dass die Ebenflächigkeit gewährleistet wird. Sämtliche aus diesem Titel anfallenden bzw. resultierende 
Erschwernisse bzw. Mehrkosten sind in die Einheitspreise einzukalkulieren, sofern für dessen Abgeltung 
keine gesonderte(n) Position(en) im Leistungsverzeichnis enthalten ist (sind). 

4.3.15 Beweissicherung 

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die notwendigen Beweissicherungen vor Beginn der Bauarbeiten durch 
einen befugten Sachverständigen vornehmen zu lassen. Sämtliche aus diesem Titel anfallenden bzw. 
resultierenden Erschwernisse bzw. Mehrkosten sind in die Einheitspreise einzukalkulieren, sofern für 
dessen Abgeltung keine gesonderte(n) Position(en) im Leistungsverzeichnis enthalten ist (sind). 

4.3.16 Aufwendungen Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan 

Sämtliche aus dem Titel „Aufwendungen SiGe-Plan“ anfallenden bzw. resultierenden Erschwernisse bzw. 
Mehrkosten sind in die Einheitspreise einzukalkulieren, sofern für dessen Abgeltung keine gesonderte(n) 
Position(en) im Leistungsverzeichnis enthalten ist (sind). 

Beispielhafte Aufzählung der Aufwendungen: 

Absturzsicherungen und Bauzaun, Sanitäre Einrichtung, Sammelplatz, persönliche Schutzausrüstung, 
tägliche Kontrolle der Einhaltung der Vorschriften durch vom Bauleiter bzw. genannte Person; 
Unterweisung(en) nachweisen; Zufahrts- und Baustelleneinrichtungsplan, Infotafel (schwarzes Brett), 
Arbeitseinteilung in Koordination mit der Straßenmeisterei. Bei Vergabe an Subunternehmer ist im 
Hauptauftrag festzuhalten, dass der Subunternehmer vor seinem Einsatz die Baustellenordnung unter 
Nennung einer Ansprechperson unterfertigt. Die rechtsgültige Unterschrift ist dem Baustellenkoordinator 
weiterzuleiten. 

4.3.17 Abtrag Mischgutkeil / Mischgutwulst 

Im Bestand ist ein bituminöser Mischgutkeil / Mischgutwulst gegeben. Der Abtrag dieses Mischgutkeiles / 
Mischgultwulstes wird nicht gesondert vergütet und ist in die entsprechenden Abtragspositionen der LG 06 
einzukalkulieren. Sämtliche aus diesem Titel anfallenden bzw. resultierende Erschwernisse bzw. 
Mehrkosten sind in die Einheitspreise einzukalkulieren, sofern für dessen Abgeltung keine gesonderte(n) 
Position(en) im Leistungsverzeichnis enthalten ist (sind). 

 
 

4.3.18 Nahtloser Einbau bit. Deckschichte 

Der Einbau der bituminösen Deckschichte im Bereich der Landesstraße hat „nahtlos“ (keine Mittelnaht 
zulässig) zu erfolgen. Details sind der im Leistungsverzeichnis bzw. Leistungsteil ggst. Ausschreibung 
vorgesehenen Position zu entnehmen und mit dieser abgegolten. 

 

 


